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Bekanntmachung von Bauleitplänen 

 
Öffentliche Auslegung von Bauleitplänen vom 10.01.2011 bis 10.02.2011 einschließlich 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen der Stadt Wuppertal hat in seiner 
Sitzung am 08.12.2010 die Aufstellung und die öffentliche Auslegung des nachstehend genannten 
Bebauungsplanes beschlossen. 
 
Bebauungsplan Nr. 1094/1 – Buschstraße – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geltungsbereich: Der Geltungsbereich befindet sich nordöstlich der Buschstraße (Haus Nr. 5 bis 
Haus Nr. 21) bis zum Anschluss an den Geltungsbereich des Bebauungsplanes 1094 - 
Christbusch (Haus Waldfrieden). 
 
Planungsziel: Im nordöstlichen Bereich der Buschstraße sollen zwei Ausstellungsgebäude die 
Angebote des angrenzenden Skulpturenparks Waldfrieden ergänzen. Der Bebauungsplan 1094/1 
schafft Klarheit über die Gebietsausweisung und die darin zulässigen Nutzungen. 
 
Allgemeine Hinweise: Der genannte Bebauungsplanplan liegt gemäß § 13 Abs. 2, Satz 2 des 
Baugesetzbuchs in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S.2414), zuletzt 
geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), in dem angegebenen 
Zeitraum mit Begründung zur Einsichtnahme aus. Die Auslegung findet durch das Ressort Bauen 
und Wohnen im Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, Rathaus-Neubau (Eingang 
Große Flurstraße), Ebene 0, im Flur neben Raum C 078 während der Dienststunden, und zwar 
montags bis donnerstags von 9:00 bis 15:00 Uhr und freitags von 9:00 bis 12:30 Uhr (Feiertage 
ausgenommen) statt. 
 
Stellungnahmen zu dem genannten Bebauungsplan können während der Zeit der öffentlichen 
Auslegung schriftlich oder mündlich im Ressort Bauen und Wohnen, Rathaus Wuppertal-Barmen, 
Johannes-Rau-Platz 1, Rathaus-Neubau (Eingang Große Flurstraße), 3. Etage, Zi. C 327, 
vorgebracht werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der 
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Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. Des Weiteren ist ein Antrag nach 
§ 47 VwGO (Normenkontrollverfahren) unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht 
werden, die während der öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, 
aber hätten geltend gemacht werden können. 
 
Der Bebauungsplan wird im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB durchgeführt. Von der 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von einer 
frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit im Sinne des § 3 Abs. 1 BauGB und von der zusammen-
fassenden Erklärung gemäß § 10 Abs. 4 BauGB wird abgesehen; das Monitoring gemäß § 4c 
BauGB ist nicht anzuwenden. 
 
 
Wuppertal, den 17.12.10 
Der Oberbürgermeister 
i.V. 
 
gez. 
 
Meyer 
Beigeordneter 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 
 

Aufstellung von Bauleitplänen  
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen der Stadt Wuppertal hat in seiner 
Sitzung am 08.12.2010 die Aufstellung des nachstehend genannten Bebauungsplanes 
beschlossen. 
 
Bebauungsplan Nr. 778 – Ascheweg / Zandershöfe – 2. Änderung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geltungsbereich: Der Geltungsbereich erfasst ein Gebiet beiderseits der Straßen Ascheweg und 
Zandershöfe, im Süden von der Lüttringhauser Straße, im Norden von der Straße „In der Krim“ und 
im Osten von der Erbschlöer Straße begrenzt. 
 
Planungsziel: Die Ansiedlung von Vergnügungsstätten soll planerisch gesteuert werden. 
 
Allgemeine Hinweise: Das Bauleitplanverfahren wird gem. § 13 BauGB vereinfacht durchgeführt. 
Von der Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht gem. § 2a BauGB und 
der zusammenfassenden Erklärung gem. § 10 Abs. 4 BauGB wird abgesehen; das Monitoring 
gem. § 4c BauGB ist nicht anzuwenden. Auf die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 
Abs. 1 BauGB wird verzichtet. 
 
Die öffentliche Auslegung des genannten Bauleitplanes erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt, der 
besonders bekannt gemacht wird. 
 
Wuppertal, den 15.12.10 
Der Oberbürgermeister 
i.V. 
 
gez. 
 
Meyer 
Beigeordneter 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 
 

Öffentliche Auslegung von Bauleitplänen vom 10.01.2011 bis 10.02.2011 einschließlich 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen der Stadt Wuppertal hat in seiner 
Sitzung am 08.12.2010 die Aufstellung und die öffentliche Auslegung zur Aufhebung eines 
Teilbereichs des nachstehend genannten Bebauungsplanes beschlossen. 
 
Bebauungsplan Nr. 276 – Klippe – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geltungsbereich: Der Geltungsbereich der Teilaufhebung wird südlich durch die Langerfelder 
Straße, westlich durch die Rauentaler Bergstraße sowie östlich und nördlich durch die Straße 
Klippe begrenzt. 
 
Planungsziel: Es soll eine städtebauliche Nachverdichtung gem. § 34 BauGB ermöglicht werden. 
 
Allgemeine Hinweise: Der genannte Bebauungsplan liegt im Original gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
i.V.m. § 4a Abs. 3 des Baugesetzbuchs in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 
(BGBl. I S.2414), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), 
in dem angegebenen Zeitraum mit Begründung, Umweltbericht und den nach Einschätzung der 
Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen zur 
Einsichtnahme aus. Die Auslegung findet durch das Ressort Bauen und Wohnen im Rathaus 
Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, Rathaus-Neubau (Eingang Große Flurstraße), Ebene 
0, im Flur neben Raum C 078, während der Dienststunden, und zwar montags bis donnerstags 
von 9:00 bis 15:00 Uhr und freitags von 9:00 bis 12:30 Uhr (Feiertage ausgenommen) statt. 
 
Folgende relevante Informationen über die Umwelt sind verfügbar: 
- Umweltbericht 
- Gutachten zur Bodenuntersuchung 
 
Stellungnahmen zu dem genannten Bebauungsplan können während der Zeit der öffentlichen 
Auslegung schriftlich oder mündlich im Ressort Bauen und Wohnen, Rathaus Wuppertal-Barmen, 
Johannes-Rau-Platz 1, Rathaus-Neubau (Eingang Große Flurstraße), 3. Etage, Zi. C 327, 
vorgebracht werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der 
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Beschlussfassung über die Bebauungspläne unberücksichtigt bleiben. Des Weiteren ist ein Antrag 
nach § 47 VwGO (Normenkontrollverfahren) unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend 
gemacht werden, die während der öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht 
wurden, aber hätten geltend gemacht werden können. 
 
Auf die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und die frühzeitige 
Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 1 BauGB kann aufgrund der geringfügigen Auswirkungen 
bei der Aufhebung des Bebauungsplanes verzichtet werden 
 
Wuppertal, den 17.12.10 
Der Oberbürgermeister 
i.V. 
 
gez. 
 
Meyer 
Beigeordneter 
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Stadt Wuppertal 
Der Oberbürgermeister 
 

Offenlegung 
 
Bekanntgabe von umfangreichen Fortführungen des Liegenschaftskatasters  
 
Hier: Veränderung der tatsächlichen Nutzung und/oder  
          Veränderung der Bodenschätzungsmerkmale 
 
Das Liegenschaftskataster wurde in der Zeit von 01.10.2010 – 01.12.2010 folgenden 
Gemarkungen fortgeführt: 
 
Barmen, Fluren 1 - 3, 20, 21, 35, 68, 183, 191, 193 - 196, 208, 216, 237, 239, 259, 

264, 275, 276, 387, 549 und 550 
Beyenburg, Fluren 9 - 11, 13 - 15, 17, 18, 24, 26, 28, 45 und 46 
Cronenberg, Fluren 2 - 8, 10 - 12, 21, 43, 61, 77, 80 und 94 - 96 
Elberfeld, Fluren 1, 2, 5 - 7, 29, 40, 43 - 46, 80, 109, 191, 209, 215, 228, 230, 235, 

238, 247, 250 - 252, 254 - 256, 258, 259, 264, 266, 267, 302, 338, 
339, 382 - 384, 414, 417, 418, 431, 433, 435, 436, 438, 441 - 445, 
447, 451, 452, 454 - 464, 467, 473, 475 und 479 

Langerfeld, Flur 457 
Nächstebreck, Fluren 403, 411, 415, 419, 420, 422, 432, 444 und 538 
Ronsdorf, Fluren 53 
Schöller, Fluren 6 
Vohwinkel, Fluren 3, 4, 6 - 8, 11 - 19, 22 - 26, 29, 30 und 66 
  
Umfangreiche Fortführungen des Liegenschaftskatasters können den Eigentümern gemäß   
§ 13 Absatz 5 des Gesetzes über die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster 
(VermKatG NRW) vom 01.03.2005 in der jeweils gültigen Fassung durch Offenlegung 
bekannt gegeben werden. 
 
Anlass der Fortführung des Liegenschaftskatasters: 

 Die Veränderungen der tatsächlichen Nutzung erfolgten auf Grund eines 
örtlichen Feldvergleichs. 

 Die Bodenschätzungsmerkmale wurden auf Grund einer Feststellung des 
Amtlichen Landwirtschaftlichen Sachverständigen des Finanzamtes verändert. 

 
Die Ergebnisse der Veränderungen im Liegenschaftskataster für die o.a. Bereiche liegen ab 
dem 30.12.2010 im Ressort 102, Vermessung, Katasteramt und Geodaten, Johannes-Rau-
Platz 1, Rathaus-Neubau, Zimmer C-503, während der Dienststunden zur Einsichtnahme 
aus. 
Die Frist der Offenlegung beträgt einen Monat. 
 
Wuppertal den 15.12.2010 
I. V.  
 
gez. 
Beigeordneter Meyer 
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Amtliche Bekanntmachung 
 
 
 
1.  Termine für die Anmeldungen zu den weiterführenden Schulen  
    (Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien und Gesamtschulen) 
 
 
Für die Anmeldungen zu den weiterführenden Schulen (Klasse 5) werden folgende Termine 
festgesetzt: 
 
Erzbischöfliche Tagesschule Dönberg, 
private kath. Grund- und Hauptschule in Ganztagsform 
Höhenstraße 56, 42111 Wuppertal 
 
14.02. – 19.02.11 
08:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 16:00 Uhr 
(außer Samstagnachmittag) 
 
Private St.-Anna-Schule, 
Erzbischöfliches Gymnasium für Jungen und Mädchen 
Dorotheenstraße 11 - 13, 42105 Wuppertal 
 
11.02.11 von 15:00 – 18:00 Uhr 
12.02.11 von 08:00 – 11:30 Uhr 
14.02. und 15.02.11 
08:00 – 13:00 Uhr und 15:00 – 18:00 Uhr 
zusätzlich 
16.02.11 von 08:00 – 13:00 Uhr 
 
Städtische Gesamtschulen 
 
14.02. – 17.02.11 von 08:00 – 12:00 Uhr 
zusätzlich 
16.02.11 von 16:00 – 19:00 Uhr 
 
Städt. Hauptschulen 
14.02. – 16.02.11 von 09:00 – 12:00 Uhr 
28.02. – 02.03.11 von 09:00 – 12:00 Uhr 
zusätzlich: 
01.03.11 von 16:00 – 19:00 Uhr 
 
Städt. Realschulen 
14.02. – 17.02.11 von 09:00 – 12:00 Uhr 
              17.02.11 von 15:00 – 17:00 Uhr  
28.02. – 01.03.11 von 09:00 – 12:00 Uhr  
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Städt. Gymnasien 
14.02. – 17.02.11 von 09:00 – 12:00 Uhr 

     15.02.11 von 15:00 – 17:00 Uhr  
zusätzlich: 
28.02.11 von 10:00 – 12:00 Uhr 
 
Die angegebenen Termine müssen unbedingt eingehalten werden. 
 
Bei der Anmeldung, bei der das Kind persönlich vorzustellen ist, müssen vorgelegt werden: 
 
- der von der Grundschule ausgefüllte Anmeldeschein (dieser ist Bestandteil des 
  Halbjahreszeugnisses), 
 
- das letzte Halbjahreszeugnis, 
 
- gültiger Personalausweis.  
 
Über die Aufnahme des Kindes erhalten die Eltern eine Bestätigung von der aufnehmenden 
Schule. 
 
2. Termine für die Anmeldungen zur Einführungsphase der  
    gymnasialen Oberstufe/Sekundarstufe II 
 
Die Anmeldungen zur Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe/Sekundarstufe II finden für 
die Gymnasien am 
 

10.03. – 11.03.2011 
09:00 – 12:00 Uhr 

 
für die Gesamtschulen in der Zeit vom  
 

10.03. – 11.03.2011, 
09:00 - 12:00 Uhr 

zusätzlich 
10.03.2011 von 15:00 – 18:00 Uhr 

 
und für die Berufskollegs in der Zeit vom 
    

14.02. – 28.02.2011, BK am Kothen 01.02. – 28.02.2011 
08:00 – 15:00 Uhr (montags – donnerstags) 
08:00 – 13:30 Uhr (freitags) 

statt. 
 
Anmeldungen am St.-Anna-Gymnasium erfolgen nach telefonischer Vereinbarung am  

 
10.03. – 11.03.2011 

 
 
Beratungsveranstaltungen finden in allen Gymnasien, Gesamtschulen und dem St.-Anna-
Gymnasium am 
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    23.02.2011, 18:00 Uhr 
statt. 
 
Die Beratungsveranstaltungen in den Berufskollegs, die zur Fachhochschulreife ( FHR ) bzw.  
zur allgemeinen Hochschulreife ( AHR ) führen,  finden zu folgenden Terminen statt: 
 
Berufskolleg am Kothen    29.01.11 10:00 - 14:00 Uhr 
       
Berufskolleg Elberfeld    15.02.11 19:00 Uhr Info zur Fachhoch- 

schulreife und allg. 
Hochschulreife 

    
Berufskolleg Barmen    07.02.11 18:00 Uhr 
- Europaschule -  
 
Berufskolleg am Haspel    01.02.11 18:00 Uhr 
 
Berufskolleg Werther Brücke   09.02.11 18:00 Uhr  
        Fachhochschulreife 

10.02.11    18:00 Uhr  
allg. Hochschulreife 
 

Berufskolleg Kohlstraße    16.02.11 14:00 – 17:00 Uhr 
 
Weitere Informationstermine an den Berufskollegs sind: 
 
Berufskolleg am Kothen       29.01.11   10:00 - 14:00 Uhr  

Tag der offenen Tür 
 
Berufskolleg Barmen     04.02.11 13:00 Uhr  
- Europaschule -     für alle Bildungsgänge 
   07.02.11 18:00 Uhr  
     für alle Bildungsgänge 

  
Berufskolleg Kohlstraße      16.02.11 14:00 – 17:00 Uhr  

für alle Bildungsgänge 
 
Berufskolleg     02./ 03.02.11      09:00 - 14:00 Uhr Infotage 
Werther Brücke       03.02.11 17:00 - 19:00 Uhr  
 
Berufskolleg Elberfeld   18.02.11 11:00 – 14:00 Uhr  

Info- und Beratungstag,  
Bundesallee 222 

 
Berufskolleg am Haspel   29.01.11 10:00 – 14:00 Uhr  
     Tag der offenen Tür 
 
 
Einzelberatungen sind an den o. g. Schulen nach telefonischer Vereinbarung möglich.  
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Für die Aufnahme in Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe/Sekundarstufe II eines 
Gymnasiums, einer Gesamtschule, des Berufskollegs Elberfeld, des Berufskollegs am Haspel 
oder des Berufskollegs Werther Brücke können sich folgende Schüler/innen anmelden: 
 
- Hauptschüler/innen der Klasse 10, Typ B 
- Realschüler/innen der Abschlussklasse 
- Schüler/innen der zweijährigen Berufsfachschule. 
Für eine Aufnahme in die Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe/Sekundarstufe II  
kommen nur Schüler/innen in Betracht, die wegen ihrer Leistungen mit dem Zeugnis der 
Fachoberschulreife den Qualifikationsvermerk zum Besuch der gymnasialen Oberstufe erhalten. 
Die Anmeldung wird daher unter dem Vorbehalt, dass am Ende des Schuljahres der 
Qualifikationsvermerk erteilt wird, auf der Grundlage des letzten Halbjahreszeugnisses 
entgegengenommen. 
 
Die Anmeldeformulare sind zu den Anmeldeterminen in den bisher besuchten Schulen erhältlich. 
Sie sind vom Schüler/von der Schülerin bzw. den Erziehungsberechtigten ausgefüllt zu den 
angegebenen Anmeldeterminen an der gewünschten Schule abzugeben. 
 
Über die Aufnahme in die Klasse 11 erhält der Schüler/die Schülerin von der aufnehmenden 
Schule vor Beginn des Schuljahres rechtzeitig Bescheid. 
 
 
 
Der Oberbürgermeister     Wuppertal, 16.12.2010 
i.  V.  
 
 
 
gez. 
Nocke       
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Veröffentlichung des Beteiligungsberichtes 
 
 
Gemäß § 117 GO NRW ist die Stadt Wuppertal verpflichtet, einen Beteiligungsbericht 
zu erstellen und jedem Einwohner/jeder Einwohnerin die Einsichtnahme zu 
ermöglichen. 
  
Der Bericht liegt bei der Stadt Wuppertal, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal, 
Beteiligungsmanagement, Zimmer A-186, in der Zeit von 9.00 - 15.00 Uhr zur 
Einsichtnahme aus. 
  
  
Wuppertal, den 15.12.2010 
 
  Stadt Wuppertal 
 Der Oberbürgermeister 
 I.V. 
 gez. 
  
 Dr. Slawig 
 Stadtdirektor 
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Aufgebote und Kraftloserklärungen von SparkassenbüchernEinleitung von Aufgebotsverfahren und Kraftloserklärungen über in Verlust gerateneSparkassenbücher1. AufgeboteAufgebot vom SparkassenbuchNr. 3423592827Nr. 3011111519Nr. 3430100770Nr. 3421466982Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, seine Rechte unter Vorlage desSparkassenbuches binnen drei Monaten anzumelden, da anderenfalls das Sparkassenbuch fürkraftlos erklärt wird. Die dreimonatige Frist zur Anmeldung der Rechte beginnt mit dem Tagder Veröffentlichung im Kassenraum der Hauptstelle Wuppertal-Elberfeld.Wuppertal, den 16.12.2010    STADTSPARKASSE WUPPERTAL            Der Vorstand2. KraftloserklärungenKraftloserklärungen vom Sparkassenbuch- keine - Wuppertal, den 16.12.2010 STADTSPARKASSE WUPPERTAL            Der Vorstand
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Arkadius Filipiak) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, SB 304.52,  Rettungsdienstgebührenabrechnungsstelle, Zimmer: D213 
 August-Bebel-Str 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Arkadius Filipiak 
 nicht bekannt, Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: ; 304.52 – 15.11.10, 27301142; 30.11.10, 27302660 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 22.12.2010 
i. A. 
gez. 
Leiverkus 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Stefan Mollov) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort 302 Ordnungsamt 302.14, Zimmer A-322 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Stefan Mollov 
 Friedrichschulstr 9b,42105 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 30.09.2010, 001027842 SB 66 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 22.12.2010 
i. A.                                                                         
gez. 
Lausen 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Nuray Azcan) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 ARGE Wuppertal, 7 RF, Zimmer: 336 
 Bachstr. 2, 42275 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau Nuray Azcan 
 Ziegelstr. 41, 42289 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 02.11.10, 39102BG0061026 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 22.12.2010 
i. A. 
gez. 
Bentler 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Vadims Harcenko) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, SB 304.52,  Rettungsdienstgebührenabrechnungsstelle, Zimmer: D213 
 August-Bebel-Str 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Vadims Harcenko 
 Hagener Str 35 , 42277 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: ; 304.52 – 15.11.10, 27300045 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 22.12.2010 
i. A. 
gez. 
Leiverkus 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Ivan Andreazza) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, SB 304.52,  Rettungsdienstgebührenabrechnungsstelle, Zimmer: D213 
 August-Bebel-Str 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Ivan Andreazza 
 Bahnhofstr 53, 52477 Alsdorf 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: ; 16.08.10, 304.52 -27285378 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 22.12.2010 
i. A. 
gez. 
Leiverkus 
 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Harald Haupt) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, SB 304.52,  Rettungsdienstgebührenabrechnungsstelle, Zimmer: D213 
 August-Bebel-Str 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Harald Haupt 
 Wilhelmstr. 8, 51643 Gummersbach 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: ; 15.11.10, 304.52 - 27300193 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 22.12.2010 
i. A. 
gez. 
Leiverkus 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Frank Pourie) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort Soziales, Fachbereich Sozialrecht, Qualifizierung und Forderungsverwaltung , Zimmer: 510 A 
 Neumarkt 10 ,42103 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Frank Pourie 
 Haldemer Str. 79, 32351 Stemwede 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 07.12.2010, 201.212 - 751220 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 22.12.2010 
i. A. 
gez. 
Zelesnik 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Frau Pinar Yilmaz) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort 302 Ordnungsamt 302.14, Zimmer A-302 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Frau Pinar Yilmaz 
 Max-Horkheimer-Str. 12,42119 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 18.10.2010, 050038692 SB 1 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 22.12.2010 
i. A.                                                                         
gez. 
Bergenthal 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Robert Talaska) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort 302 Ordnungsamt 302.14, Zimmer A-322 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Robert Talaska 
 Manbisstr. 21a,41564 Kaarst 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 18.11.2010, 001030422 SB 90 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 22.12.2010 
i. A.                                                                         
gez. 
Lausen 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Thomas Schüler) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort 302 Ordnungsamt 302.14, Zimmer A-324 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Thomas Schüler 
 Kreuzstr. 46,42277 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 14.10.2010, 060091048 SB 94 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 22.12.2010 
i. A.                                                                         
gez. 
Porysiak 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn +Ahmad m.h.Diab) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort 302 Ordnungsamt 302.14, Zimmer A-324 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn +Ahmad m.h.Diab 
 Hüttenstraße 39,40215 Düsseldorf 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 19.10.2010, 001037033 SB 94 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 22.12.2010 
i. A.                                                                         
gez. 
Porysiak 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Frau Nadine Plätzer) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort 302 Ordnungsamt 302.14, Zimmer A-322 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Frau Nadine Plätzer 
 Entenpoth 33,44263 Dortmund 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 10.11.2010, 060093105 SB 66 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 22.12.2010 
i. A.                                                                         
gez. 
Lausen 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Sonja  Häusler) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 ARGE Wuppertal, 7 RF, Zimmer: 336 
 Bachstr. 2, 42275 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau Sonja Häusler 
 Distelbeck 23, 42119 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 13.12.10, 39102BG0059939 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 22.12.2010 
i. A. 
gez. 
Bentler 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Efstratios Kalenis) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort 302 Ordnungsamt 302.14, Zimmer A-326 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Efstratios Kalenis 
 Arnoldstr  12,42275 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 21.10.2010, 001039216 SB 87 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 22.12.2010 
i. A.                                                                         
gez. 
Thiesler 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Mourad Bouyaouzan) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort 302 Ordnungsamt 302.14, Zimmer A-318 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Mourad Bouyaouzan 
 Hohenstein 108,42283 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 22.10.2010, 360013753 SB 7 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 22.12.2010 
i. A.                                                                         
gez. 
Ball 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Ionvalentin Televaru) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort 302 Ordnungsamt 302.14, Zimmer A-318 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Ionvalentin Televaru 
 , O.f.w. 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 16.12.2010, 370004833 SB 7 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 22.12.2010 
i. A.                                                                         
gez. 
Ball 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Ali Kirmaci) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort 302 Ordnungsamt 302.14, Zimmer A-322 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Ali Kirmaci 
 Charlottensr. 49,40210 Düsseldorf 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 02.11.2010, 001022217 SB 90 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 22.12.2010 
i. A.                                                                         
gez. 
Lausen 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Patrick Behlke) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, SB 304.52,  Rettungsdienstgebührenabrechnungsstelle, Zimmer: D213 
 August-Bebel-Str 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Patrick Behlke 
 Adersstr. 15, 42119 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: ; 16.12.10, 304.52 – 27303411 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 22.12.2010 
i. A. 
gez. 
Leiverkus 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Anna Huber) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, SB 304.52,  Rettungsdienstgebührenabrechnungsstelle, Zimmer: D213 
 August-Bebel-Str 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau Anna Huber 
 Ohne festen Wohnsitz, Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: ; 16.12.10, 304.52 – 27303668 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 22.12.2010 
i. A. 
gez. 
Leiverkus 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Radica Ilic) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, SB 304.52,  Rettungsdienstgebührenabrechnungsstelle, Zimmer: D213 
 August-Bebel-Str 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau Radica Ilic 
 Seifenstr 4, 42275 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: ; 16.12.10, 304.52 – 27304385 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 22.12.2010 
i. A. 
gez. 
Leiverkus 
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